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Corona-Paket der Bundesregierung –  
wichtige Hilfen für die Land- und Ernährungswirtschaft beschlossen 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
beigefügte Mitteilung des BMELs haben wir soeben erhalten. Das Bundeskabinett hat in seiner 
heutigen Sitzung ein Corona-Paket beschlossen, welches auch wichtige Hilfen für die Land- und 
Ernährungswirtschaft beinhaltet. 
 
Bitte beachten Sie diese Mitteilung in der Anlage.  
 
Freundliche Grüße 

 
Korbinian Meier  
Geschäftsführer 
Deutscher Hopfenwirtschaftsverband e. V.  
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Corona-Pandemie: 

Bundesregierung erkennt die gesamte Ernährungswirtschaft in Deutschland als systemrelevante 

Infrastruktur an – Kabinett bringt weitere Maßnahmen für die Wirtschaft auf den Weg 

 

      

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Mitglieder der Bundesregierung haben heute in einem Kabinettsbeschluss klargestellt, dass 

neben der Landwirtschaft auch die gesamte Ernährungswirtschaft in Deutschland als systemre-

levante Infrastruktur anzuerkennen ist. Durch diesen Schritt soll gewährleistet sein, dass mit 

Blick auf eine mögliche weitere Verschärfung von Quarantänemaßnahmen und Betriebsschlie-

ßungen in Deutschland die Infrastruktur der Lebensmittelhersteller unter Berücksichtigung des 

notwendigen Gesundheitsschutzes in jedem Fall weiter aufrecht erhalten bleibt. „In der jetzigen 

Lage hat die Aufrechterhaltung der Lebensmittelversorgung höchste Priorität“, sagte Bundesmi-

nisterin Julia Klöckner, die sich vor der Kabinettssitzung in mehreren Schreiben an ihre Ressort-

kollegen gewandt hatte (das Schreiben an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn fügen wir 

vertraulich in der Anlage bei). 

Der Deutsche Brauer-Bund hatte gemeinsam mit den Dachverbänden der Lebensmittelwirtschaft 

und der Ernährungsindustrie in den vergangenen Tagen darauf gedrängt, dass die Lebensmittel-

versorgung ganzheitlich zu betrachten und somit auch die Brauwirtschaft ohne Unterscheidung 

einzelner Betriebe oder Betriebsstätten bundesweit als elementarer Teil der Grundversorgung 

einzustufen ist. Die Unternehmen der Brauwirtschaft stellen bekanntlich nicht allein Biere her, 

sondern produzieren eine große und von Jahr zu Jahr wachsende Menge alkoholfreier Biere und 

alkoholfreier Getränke. Überdies sind Brauereien und Braugruppen ein wichtiger Teil der kom-

plexen durchgängigen Logistikkette der Getränkewirtschaft bzw. des Getränkefachgroßhandels, 

die zur Sicherstellung der Grundversorgung der Bevölkerung unbedingt aufrecht erhalten wer-

den muss. Viele Brauereien unterhalten überdies eigene Liefer- und Abholdienste, die gerade in 

der aktuellen Situation eine wichtige Funktion übernehmen.   

Als erster Staat Europas hatte am Wochenende Italien angesichts der ungebrochen rasanten 

Ausbreitung des Coronavirus seine Wirtschaft weiter heruntergefahren und für zwei Wochen 

alle „nicht versorgungsrelevanten“ Fabriken und Unternehmen schließen lassen. Ausgenommen 
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sind nur Betriebe, die für die „Aufrechterhaltung der Lieferkette“ des Landes unerlässlich seien. 

Brauereien wie auch Mineralbrunnen und AFG-Hersteller dürfen in Italien nach einer Auskunft 

des Dachverbandes „Brewers of Europe“ jedoch weiter produzieren.  

Der DBB wird die weitere Diskussion über den Schutz der systemrelevanten Infrastruktur bei 

Lebensmitteln intensiv begleiten. Die heutige Klarstellung der Bundesregierung ist ein wichtiger 

Schritt, der Signalfunktion hat für alle Bundesländer und auch die Gesundheitsbehörden vor Ort. 

In einzelnen Ländern, wie etwa Bayern und Sachsen, konnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

von Brauereien für ihre Kinder bereits einen Platz in der Notbetreuung von Kindergärten und 

Kitas beanspruchen, da ihr Arbeitgeber als Teil der Grundversorgung in der Lebensmittelkette 

betrachtet wird. 

Weitere wichtige Maßnahmen für die Ernährungswirtschaft im Überblick  

Das Bundeskabinett hat heute überdies gerade auch für die Land- und Ernährungswirtschaft 

weitere Maßnahmen beschlossen, um die Auswirkungen der Corona-Krise abzumildern: 

1. Ausweitung der „70-Tage-Regelung“: Saisonarbeitskräfte dürfen bis zum 31. Oktober eine 

kurzfristige Beschäftigung für bis zu 115 Tage sozialversicherungsfrei ausüben. Bisher war das 

für bis zu 70 Tage möglich. Das reduziert auch die Mobilität und somit die Infektionsgefahr. 

Saisonarbeitskräfte, die bereits in Deutschland sind, können so länger hier arbeiten. Das hilft 

den Betrieben bei der Ernte und Aussaat. Das Kriterium der Berufsmäßigkeit für die Saisonar-

beitskräfte in der Landwirtschaft gilt weiterhin. 

2. Arbeitnehmerüberlassung: Das Bundesarbeitsministerium wird hierzu eine Auslegungshilfe 

vorlegen, wonach Arbeitnehmerüberlassung in der Corona-Krise ohne Erlaubnis möglich ist und 

das streng auszulegende Kriterium „nur gelegentlich" dem nicht entgegensteht. Die Regelung 

ist wichtig, um flexibel auf die Krise und auf mögliche Personalverschiebungen zwischen den 

Wirtschaftszweigen (in Richtung Ernährungs- und Landwirtschaft) reagieren zu können. 

3. Erleichterungen bei der Anrechnung von Einkommen aus Nebentätigkeiten für Bezieher von 

Kurzarbeitergeld: Einkommen aus einer Nebenbeschäftigung wird übergangsweise bis Ende Ok-

tober 2020 bis zur Höhe des Nettolohns aus dem eigentlichen Beschäftigungsverhältnis nicht 

auf das Kurzarbeitergeld angerechnet. Mit dieser Regelung wird der finanzielle Anreiz zur Auf-

nahme einer Nebenbeschäftigung als Saisonarbeitskraft erhöht. 

4. Die Hinzuverdienstgrenze bei Vorruheständlern wird in der gesetzlichen Rentenversicherung 

deutlich angehoben und in der Alterssicherung der Landwirte vollständig aufgehoben. Die Rege-

lung gilt für die gesamte Dauer des Jahres 2020. Auf diese Weise werden Anreize für eine vo-

rübergehende Beschäftigung in der Landwirtschaft geschaffen. 

5. Arbeitszeitflexibilisierung: Die bisher im Arbeitszeitgesetz vorgesehenen Ausnahmeregelungen 

(10 Stunden Grenze/ 6-Tage Woche) reichen nicht aus, um auf außergewöhnliche Notfälle, ins-

besondere epidemische Lagen von nationaler Tragweite, schnell, effektiv und bundeseinheitlich 

reagieren zu können. Das Bundesarbeitsministerium erhält eine Verordnungsermächtigung, um 

in außergewöhnlichen Notfällen mit bundesweiten Auswirkungen, insbesondere in epidemi-

schen Lagen von nationaler Tragweite nach § 5 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes, ange-

messene arbeitszeit-rechtliche Regelungen zu erlassen. Im Rahmen der Verordnung werden die 

landwirtschaftliche Erzeugung, Verarbeitung, Logistik und der Handel mit Lebensmitteln aus-

drücklich berücksichtigt. 

Auch die Bundesländer arbeiten weiter mit Hochdruck an eigenen bzw. ergänzenden Unterstüt-

zungsmaßnahmen für die Wirtschaft. Diese befinden sich bereits in der Umsetzung oder noch in 



 

 

 

 

 

 

 - 3- 
 

 

der Detailausarbeitung. Die Beratungsgesellschaft von Beust & Coll. hat eine hilfreiche Über-

sicht zusammengestellt, die wir diesem Rundschreiben als Anlage 2 beifügen.  

Soweit ein erster Überblick über die heute beschlossenen Maßnahmen und Feststellungen. Ger-

ne stehen wir bei Rückfragen zur Verfügung und halten Sie über die weitere Entwicklung 

informiert.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Deutscher Brauer-Bund e.V. 

      
Holger Eichele    Julia Busse      Daniel Schock 

Hauptgeschäftsführer   Geschäftsführerin      Geschäftsführer 

  Politik und Recht       Technik und Umwelt 
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Corona-Paket der Bundesregierung – wichtige Hilfen für die 
Land- und Ernährungswirtschaft erreicht 
Ausweitung der 70-Tage-Regelung auf 115 Tage – mehr Flexibilität bei Ar-
beitszeitregelungen – Lockerung von Hinzuverdienstgrenzen 
 

Das Bundeskabinett hat in seiner heutigen Sitzung weitreichende Hilfen für Bürger und 

Unternehmen beschlossen, die durch die Corona-Krise betroffen sind. Die Bundesmi-
nisterin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, hat dabei in den Ver-

handlungen wichtige Erleichterungen für die Land- und Ernährungswirtschaft erreicht – 

die Belange der Branche werden maßgeblich berücksichtigt.   

 

Aufgrund der Ausgangssperre in Rumänien haben viele Landwirte aktuell die Sorge, 

dass für Aussaaten und Ernte nicht genügen ausländische Saisonarbeitskräfte nach 

Deutschland kommen. Auch viele Saisonarbeiter aus Polen – die kommen könnten – 

sind zögerlich, da sie fürchten, bei ihrer Rückreise in Quarantäne zu müssen. Das 

Bundeslandwirtschaftsministerium hatte deshalb schnell gehandelt und Vorschläge 

gemacht, wie sichergestellt werden kann, dass Saisonarbeitskräfte, die bereits in 

Deutschland sind und wollen, länger hier arbeiten können. Zudem wurden verschiede-

ne Anreize für andere Gruppen vorgeschlagen, um sie als Helfer für die Landwirtschaft 

zu gewinnen. 

 

Im Kabinett wurden dazu heute die folgenden Punkte beschlossen: 
 

1. Land- und Ernährungswirtschaft werden als systemrelevante Infrastruktur 
anerkannt! 
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• Somit ist es etwa hinsichtlich Quarantänemaßnahmen und Betriebs-

schließungen möglich, dass diese Infrastruktur unter Berücksichti-
gung des notwendigen Gesundheitsschutzes aufrecht erhalten 

bleibt. 

 

2. Ausweitung der ‚70-Tage-Regelung‘: Saisonarbeitskräfte, dürfen bis zum 
31. Oktober eine kurzfristige Beschäftigung für bis zu 115 Tage sozialversi-
cherungsfrei ausüben. Bisher war das für bis zu 70 Tage möglich. Das redu-

ziert auch die Mobilität und somit die Infektionsgefahr.  

• Saisonarbeitskräfte, die bereits in Deutschland und auch dazu bereit 

sind, können so länger hier arbeiten. Das hilft den Betrieben bei der 

Ernte und Aussaat. 

• Das Kriterium der Berufsmäßigkeit für die Saisonarbeitskräfte in der 

Landwirtschaft gilt weiterhin. 

 

3. Arbeitnehmerüberlassung 

• Das Bundesarbeitsministerium wird hierzu eine Auslegungshilfe vorle-

gen, wonach Arbeitnehmerüberlassung in der Corona-Krise ohne 
Erlaubnis möglich ist und das streng auszulegende Kriterium „nur 
gelegentlich" dem nicht entgegensteht. 

• Die Regelung ist wichtig, um flexibel auf die Krise und auf mögliche Per-

sonalverschiebungen zwischen den Wirtschaftszweigen (in Richtung 

Ernährungs- und Landwirtschaft) reagieren zu können.  

 

4. Erleichterungen bei der Anrechnung von Einkommen aus Nebentätigkei-
ten für Bezieher von Kurzarbeitergeld 

• Einkommen aus einer Nebenbeschäftigung wird übergangsweise bis 

Ende Oktober 2020 bis zur Höhe des Nettolohns aus dem eigentli-
chen Beschäftigungsverhältnis nicht auf das Kurzarbeitergeld ange-

rechnet.  

• Mit dieser Regelung wird der finanzielle Anreiz zur Aufnahme einer 
Nebenbeschäftigung als Saisonarbeitskraft erhöht. 
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5. Die Hinzuverdienstgrenze bei Vorruheständler wird in der gesetzlichen 
Rentenversicherung deutlich angehoben und in der Alterssicherung der 
Landwirte vollständig aufgehoben. 

• Die Regelung gilt für die gesamte Dauer des Jahres 2020.  

Auf diese Weise werden Anreize für eine vorübergehende Beschäfti-

gung in der Landwirtschaft geschaffen. 

 

6. Arbeitszeitflexibilisierung 

• Die bisher im Arbeitszeitgesetz vorgesehenen Ausnahmeregelungen 

(10 Stunden Grenze/ 6-Tage Woche) reichen nicht aus, um auf außer-

gewöhnliche Notfälle, insbesondere epidemische Lagen von nationaler 

Tragweite, schnell, effektiv und bundeseinheitlich reagieren zu können. 

• Das Bundesarbeitsministerium erhält eine Verordnungsermächtigung, 

um in außergewöhnlichen Notfällen mit bundesweiten Auswirkungen, 

insbesondere in epidemischen Lagen von nationaler Tragweite nach § 5 

Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes, angemessene arbeitszeit-
rechtliche Regelungen zu erlassen.  

• Im Rahmen der Verordnung werden die landwirtschaftliche Erzeugung, 

Verarbeitung, Logistik und der Handel mit Lebensmitteln ausdrücklich 
berücksichtigt: 
 

7. Kündigungsschutz: Landwirten, die aufgrund der Corona-Krise Schwierigkei-

ten haben, ihre Pacht zu bedienen, darf bis zum 30. Juni nicht einseitig ge-
kündigt werden.    

 

Julia Klöckner: „In der jetzigen Lage hat die Aufrechterhaltung der Lebensmittelver-

sorgung höchste Priorität. Den Betrieben, die das gewährleisten, greifen wir mit den 

heutigen Beschlüssen unter die Arme. Dafür habe ich mich in den Verhandlungen 

massiv eingesetzt. Ihr Funktionieren ist entscheidend für uns alle – mit den durchge-

setzten Maßnahmen wollen wir ihre Arbeit erleichtern. Und geht es um die Sicherung 

der aktuellen Versorgung der Bevölkerung. Und darum, die anstehende Ernte 2020 zu 

gewährleisten. Die Lebensmittelversorgungskette ist systemrelevant!“ 

 

 
















































